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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Schweiz verfügt über eine der höchsten Dichten an praktizierenden Ärztinnen und
Ärzten in der OECD. Zur Beschränkung der Ärztezahl hatte das Parlament 2000 eine
zeitlich begrenzte Bedürfnisklausel eingeführt und diese bis 2011 dreimal verlängert.
Aufgrund der grossen Zahl an Praxiseröffnungen nach dem Auslaufen der
Bedürfnisklausel schränkte das Parlament die Zulassung von Leistungserbringenden
2013 in einem dringlichen Bundesgesetz erneut ein. Nachdem der Nationalrat einen
Vorschlag zur langfristigen Steuerung des ambulanten Bereichs in der
Schlussabstimmung abgelehnt hatte, musste die Zulassungsbeschränkung 2016 erneut
verlängert werden. Gleichzeitig beauftragte das Parlament den Bundesrat, einen neuen
Vorschlag zur Zulassung der Leistungserbringenden in die Vernehmlassung zu schicken.
Diesen Vorschlag basierte der Bundesrat auf den Bericht zur Erfüllung eines Postulats
der SGK-SR. 
Der Bundesrat schlägt dabei Massnahmen auf drei Interventionsebenen vor. Eine erste
Ebene dient der Sicherung der Qualifikation der Leistungserbringenden; dabei sollen
Anforderungen an Aus- und Weiterbildung, an das Erlangen von Diplomen sowie an die
Anerkennung ausländischer Diplome formuliert werden. Auf einer zweiten Ebene sollen
die Anforderungen an die Leistungserbringenden durch ein formales
Zulassungsverfahren mit allfälliger Wartefrist von zwei Jahren, durch einen Nachweis
der Qualität der Leistungserbringung sowie durch die Knüpfung der Tätigkeit zu Lasten
der OKP an Auflagen erhöht werden. Die Versicherer sollen eine Organisation schaffen,
welche über die Zulassungsgesuche entscheidet. Die dritte Interventionsebene
beschreibt Massnahmen, die es den Kantonen erlauben, das Versorgungsangebot nach
Bedarf zu regeln. Dazu gehören Höchstzahlen an zu Lasten der OKP im ambulanten
Sektor tätigen Ärztinnen und Ärzten sowie Zulassungseinschränkungen in Bereichen mit
massivem Kostenanstieg.  

An der Vernehmlassung, die vom 5. Juli 2017 bis zum 25. Oktober 2017 stattfand,
beteiligten sich 91 Organisationen. Mehrheitlich einig war man sich über die
Notwendigkeit der Zulassungssteuerung, die einzelnen Massnahmen der Vorlage
stiessen jedoch auf unterschiedlich grossen Anklang. Klar für die Vorlage sprachen sich
die SP, die GDK und CLASS, alle Kantone (ausser AG, GR, JU, LU und TG), die
Konsumentenverbände, der Patientenverband DVSP sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete (SAB) aus. Die SVP und FDP, die meisten
Dachverbände der Wirtschaft, die Versichererverbände, die Konferenz der kantonalen
Ärztegesellschaften (KKA) und die meisten kantonalen und regionalen
Ärztegesellschaften lehnten die Vorlage deutlich ab. Gespalten zeigten sich die
Verbände der Leistungserbringenden: Einige befürworteten den bundesrätlichen
Vorschlag, die meisten sprachen sich allerdings dagegen aus oder kritisierten ihn
zumindest stark. 
Viel Kritik gab es für den Vorschlag, die Zulassungssteuerung den Versicherern zu
übertragen. Dies wurde als erster Schritt zur Aufhebung des Vertragszwangs gewertet.
Stattdessen solle die Zulassung von den Kantonen gesteuert werden, argumentierten
zahlreiche Akteure. Mehrfach wurde zudem eine Verschärfung der Zulassungskriterien
gefordert. Unter anderem sollen Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Jahre an
schweizerischen Bildungsstätten gearbeitet haben müssen und über ausreichende
Sprachkenntnisse verfügen, bevor sie zur Tätigkeit zu Lasten der OKP zugelassen
werden. CVP, FDP und SVP schlugen zudem vor, die Zulassungsbeschränkungen
mittelfristig mit einer einheitlichen Leistungsfinanzierung zu verknüpfen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.07.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat eine Änderung des KVG in die Vernehmlassung. Da
der Anstieg der Gesundheitskosten – jährlich steigen die Vergütungen von
medizinischen Leistungen durch die OKP pro Kopf um etwa 4 Prozent – nicht nur durch
demografische Faktoren erklärt werden könne, sondern auch auf eine
Mengenausweitung zurückzuführen sei, wollte der Bundesrat die Franchisen
regelmässig an die Kostenentwicklung der OKP anpassen. Durch diese Massnahme, wie
sie durch die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) angeregt worden war, könne
die Eigenverantwortung der Versicherten gestärkt werden, erklärte der Bundesrat.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.07.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Konkret sollen alle Franchisen um CHF 50 erhöht werden, sobald die
durchschnittlichen Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal
höher sind als die ordentliche Franchise. Damit soll das maximale Verhältnis von 1:12
zwischen der Höhe der ordentlichen Franchise und den Bruttokosten, wie es bei
Einführung des KVG und bei der letzten Erhöhung der Franchisen vorgelegen hatte,
gewahrt werden. Somit werden die Zeitabstände der Franchisenerhöhungen von der
Kostenentwicklung in der OKP abhängig gemacht. Der Bundesrat rechnete damit, dass
eine Bruttokostenhöhe von CHF 3'900 eine erste automatische Erhöhung der
Franchisen im Jahr 2020 nötig machen würde. 

In der Vernehmlassung, die zwischen Juni und Oktober 2017 stattfand, meldeten sich 65
Organisationen zu Wort. Die Mehrheit der Organisationen – darunter 14 Kantone, die
meisten teilnehmenden Parteien (CVP, FDP, GLP und SVP), economiesuisse und der SGV
sowie die Verbände der Leistungserbringer – stimmte der Vorlage vorbehaltlos zu.
Gelobt wurden insbesondere die Stärkung der Eigenverantwortung und die erwartete
dämpfende Wirkung auf den Leistungsbezug. 
Auf Ablehnung stiess die Vorlage auf linker Seite: Unter anderem die SP, die Grünen und
der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB), aber zum Beispiel auch der
Schweizerische Gehörlosenbund und Inclusion Handicap sowie sieben Kantone (BE, FR,
NE, SO, TI, VD, VS) lehnten die entsprechende Änderung des KVG ab. Kritisiert wurde,
dass durch die Änderung mehr Personen von der Sozialhilfe abhängig würden und dass
dadurch sowie durch die höheren Ausgaben der EL die Kosten für Kantone und
Gemeinden anstiegen. Die Kritiker der Vorlage bezweifelten überdies, dass die
Änderung tatsächlich zu einer Senkung der Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen führen würde: Bei den Versicherten mit der Grundfranchise, auf
die sich eine Franchisenerhöhung am stärksten auswirke, würde eine Erhöhung um CHF
50 kaum ins Gewicht fallen, da sie bereits sehr hohe Kosten hätten. Somit würden diese
auch kaum ihr Verhalten ändern. Stattdessen untergrabe die Vorlage die Solidarität
zwischen Gesunden und Kranken – wurde kritisiert –, weil diejenigen bestraft würden,
die Leistungen beanspruchen müssten. 2

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Bereits im Juni 2022 häuften sich die Meldungen, wonach die Krankenkassenverbände
eine starke Erhöhung der Krankenkassenprämien für das Jahr 2023 erwarteten. In den
letzten drei Jahren hatte der Anstieg der mittleren Prämie maximal 0.5 Prozent
betragen, was die Medien als eine Art «Erholungspause» erachteten. Nun war jedoch
von einem Anstieg bis zu 10 Prozent die Rede, Santésuisse schrieb von einer
«dramatische[n] Kostenentwicklung». Bis Ende September verdichteten sich die
Anzeichen auf einen Prämienschock, so dass die Medien die Mitteilung von
Gesundheitsminister Berset zur tatsächlichen Erhöhung der mittleren Prämie schon
fast mit Erleichterung aufnahmen: Die mittlere Prämie für das Jahr 2023 stieg
gegenüber dem Vorjahr um 6.6 Prozent.
Das EDI begründete den Prämienschub hauptsächlich mit der Covid-19-Pandemie:
Einerseits hätten 2020 und im ersten Halbjahr 2021 deutlich weniger ärztliche
Behandlungen stattgefunden – diese würden seit dem zweiten Halbjahr 2021 nun
nachgeholt. Neben diesem «Nachholeffekt» habe die Pandemie selbst aber auch hohe
zusätzliche Kosten verursacht, Santésuisse sprach etwa von CHF 250 Mio. für
Impfungen, CHF 300 Mio. für stationäre Aufenthalte – bis Ende 2022 wurden gut
60'000 Spitaleintritte mit oder wegen Covid-19 registriert – sowie Zusatzkosten in
unbekannter Höhe durch Covid-19-bedingte Arztbesuche. 

Die mittlere Prämie stieg in allen Kantonen an, wie üblich gab es jedoch beträchtliche
Unterschiede. Am höchsten war der Prämienanstieg in den Kantonen Neuenburg (9.5%),
Appenzell Innerrhoden (9.3%) und Tessin (9.2%), am niedrigsten in Basel-Stadt (3.9%),
Genf (4.7%) und Glarus (4.8). Besonders erzürnt zeigten sich die Medien in Neuenburg
und Tessin, die zusammen mit verschiedenen anderen französischsprachigen Kantonen
eine bisher erfolglose Offensive für tiefere Krankenkassenprämien gestartet hatten.
Unterschiede gab es erneut auch zwischen den Krankenversicherungen, wobei diese
jedoch tiefer zu liegen kamen als in früheren Jahren. Die Medien spekulierten daher, ob
die Zeit der Billigkassen nun vorbei sei. Nicht vorbei waren hingegen die Diskussionen
zu den Prämienverbilligungen, welche durch den Prämienanstieg erneut Schwung
erhielten. 

Auch für die Zukunft erwartete das EDI weiterhin einen Anstieg der Gesundheitskosten,
der – wie in den Jahren vor der Pandemie – wieder eher auf den «medizinisch-
technischen Fortschritt», die steigende Anzahl Gesundheitsleistungen und die Alterung
der Gesellschaft zurückzuführen sein werde. Daneben machten die Medien aber
zahlreiche weitere Gründe für den Kostenanstieg aus, etwa die starke
Gesundheitslobby, die zu passiven Kantone, die zu teuren Medikamente, die zu hohen
Verwaltungskosten der Krankenkassen, die zu grosse Anzahl regionaler Spitäler, die zu
hohen Löhne verschiedener Ärztinnen und Ärzte, aber auch die zu häufigen
medizinischen Konsultationen der Versicherten. 
Zwar nicht den Anstieg der Gesundheitskosten, wohl aber denjenigen der Prämien
führten die Medien überdies auf den Reserveabbau des Vorjahrs zurück. Dank dem
Abbau der Krankenkassenreserven war die mittlere Prämie 2022 erstmals seit Jahren
leicht zurückgegangen – und dies obwohl die Gesundheitskosten gemäss einer
Schätzung von Santésuisse 2021 um 6.4 Prozent gestiegen waren. Zwar war diese
Entlastung inmitten der Pandemie damals breit befürwortet worden, nun fragten sich
die Medien jedoch, ob die Reserven nicht besser für grössere Notfälle – wie eben im
aktuellen Jahr – aufgespart worden wären. Zwar konnten die Prämien auch in diesem
Jahr durch den Abbau von Reserven teilweise gesenkt werden, das EDI betonte jedoch,
dass dies aufgrund der von 205 auf 155 Prozent gesunkenen Solvenzquote der
Krankenkassen nur beschränkt möglich gewesen sei. Die tiefere Solvenzquote führte
das Bundesamt auf Verluste an den Finanzmärkten, steigende Zinsen und höhere
Kosten zurück. 

Als problematisch wurde der Prämienanstieg insbesondere im Hinblick auf die
Teuerung verstanden – zum «Strompreishammer» komme nun also auch noch der
«Prämienschock», titelte etwa der Blick. Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier
nahmen die hohen Krankenkassenprämien denn auch in ihre ausserordentliche Session
zum Thema «Kaufkraft» auf und behandelten verschiedene Vorstösse für einen
höheren Bundesanteil an den Prämienverbilligungen oder für einen vollständigen Abzug
von den Bundessteuern; sie wurden aber allesamt abgelehnt. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Eine ähnliche Kontroverse, der Kulturgüterstreit zwischen Glarus und St. Gallen um die
Werdenberger Akten konnte beigelegt werden. Die aufgearbeiteten Dokumente aus
der Glarner Herrschaftszeit in den St. Galler Regionen Werdenberg und Wartau (1517-
1798) bleiben in Glarus. Den St. Gallern werden aber Originaldokumente für
Ausstellungen zur Verfügung gestellt. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 14.09.2002
MARIANNE BENTELI
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